
 

 
 
Aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 16.12.2011 (GVBl. I S. 786), der §§ 37 bis 40 des Hessischen Wassergesetzes (HWG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23.12.2010 (GVBl. I S. 548), der §§ 1 bis 5a, 9 bis 12 des 
Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) vom 17.03.1970 (GVBl. I S. 225), zuletzt 
geändert durch Art. 7 des Gesetzes vom 31.01.2005 (GVBl. I S. 54), der §§ 1 und 9 des Gesetzes 
über  Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer  (Abwasserabgabengesetz - AbwAG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.01.2005 (BGBl. I S. 114), zuletzt geändert durch Art. 
1 des Gesetzes vom 11.08.2010 (BGBl. I S. 1163), und der §§ 1 und 2 des Hessischen 
Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz (HAbwAG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 29.09.2005 (GVBl. I S. 664), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
10.06.2011 (GVBl. I S 292), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hochheim in der 
Sitzung am 28. Juni 2012 folgenden 
 
 

2. Nachtrag zur  

ENTWÄSSERUNGSSATZUNG 
der Stadt Hochheim am Main 

[EWS] 

 
beschlossen: 
 
 

Artikel I 
 

1. § 2 wird wie folgt ergänzt: 
Zuleitungskanäle: Die im Erdreich oder der Grundplatte unzugänglich verlegten 

Leitungen der Grundstücksentwässerungsanlagen, die das Abwasser 
den Anschlussleitungen zuführen und die Anschlussleitungen. 

 
2. § 5 Absatz 1 erhält folgende Fassung 

 
Grundstücksentwässerungsanlagen 

 
(1) Grundstücksentwässerungsanlagen müssen nach den jeweils geltenden bau- und 

wasserrechtlichen Vorschriften sowie den Bestimmungen des Deutschen 
Normenausschusses 
geplant, hergestellt, unterhalten und betrieben werden. Bau- und Installationsarbeiten 
dürfen allein durch fachkundige Unternehmer ausgeführt werden. 

 



 
3. In § 5 werden die Absätze 2 und 3 eingefügt, der bisherige Absatz 2 hat die künftige  

Nummer 4 
 

Absatz 2 
 
Die Zuleitungskanäle im Bereich der Grundstücksentwässerungsanlagen unterliegen 
ebenso wie die Anschlussleitungen und die öffentlichen Sammelleitungen der 
Überwachung durch die Gemeinde gemäß § 37 Abs. 2 Satz 1 HWG. Diese 
Überwachungsaufgabe erfüllt die Gemeinde dadurch, dass sie zeitlich parallel zur 
Überwachung der Sammelleitungen und Anschlussleitungen eine Kamerabefahrung der 
Zuleitungskanäle im Bereich der Grundstücksentwässerungsanlagen durchführt. Können 
bei einem Grundstück die Zuleitungskanäle nicht in einem Durchgang mit der Kamera 
durchfahren werden, weil entweder 
 
Beschädigungen des Kanals festgestellt werden oder aber sonstige technische Hindernisse 
eine weitere Befahrung verhindern, ist es Aufgabe der Grundstückseigentümer, die 
Zuleitungskanäle auf ihrem Grundstück in einen ordnungsgemäßen, den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik entsprechenden Zustand zu versetzen und dieses der 
Gemeinde innerhalb einer von dieser zu setzenden Frist nachzuweisen. Aus dem Nachweis 
muss die Art, die Dimension, die Lage und der Zustand der Zuleitungskanäle hervorgehen. 
 

Absatz 3 
 
Betriebe oder Stellen, die mit der Zustandserfassung von Abwasserkanälen und -leitungen 
beauftragt werden, müssen vor Auftragsvergabe und während der Werkleistung die 
erforderliche Fachkunde Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit nachweisen. Der Nachweis 
gilt als erbracht, wenn der Betrieb oder die Stelle die Anforderungen der vom Deutschen 
Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. (RAL) herausgegebenen Gütesicherung 
Kanalbau RAL-GZ 961 oder gleichwertige Anforderungen erfüllt. Die Anforderungen sind 
erfüllt, wenn der Betrieb oder die Stelle im Besitz des RAL-Gütezeichens für den jeweiligen 
Ausführungsbereich oder die jeweilige Beurteilungsgruppe ist. Die Anforderungen sind 
ebenfalls erfüllt, wenn der Betrieb oder die Stelle die Fachkunde, Leistungsfähigkeit und 
Zuverlässigkeit unter Beachtung der Anforderungen der Güte- und Prüfbestimmungen RAL-
GZ 961 nachweist. 
 

4. § 12 Abs. (2) wird wie folgt neu gefasst: 
 

(2) Der Beitrag beträgt für das verschaffen einer erstmaligen Anschlussmöglichkeit 
(Schaffensbeitrag)  

 

- an die Sammelleitung und  
  Abwasseranlage    11,67 EUR/qm Geschossfläche 

 

5. § 25 Absatz 2 erhält folgende Fassung 
Die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen der Gemeinde, die Abwasserabgabe, die von 
anderen Körperschaften des öffentlichen Rechts auf die Gemeinde umgelegt wird sowie 
der Aufwand für die Eigenkontrolle und die Überwachung der Zuleitungskanäle 
entsprechend den Bestimmungen der aufgrund des § 46 Abs. 2 Nr. 3 HWG (in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 06.05.2005 [GVBl. I S. 305], zuletzt geändert durch Gesetz vom 
04.03.2010 [GVBl. I S 85]) erlassenen Abwassereigenkontrollverordnung (EKVO) vom 
23.07.2010 (GVBl. I S. 257) werden über die Abwassergebühren für das Einleiten von 
Schmutzwasser abgewälzt. 



 
6. § 39 erhält folgende Fassung: 
 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 
 
1. § 4 Abs. 1 ein Grundstück nicht ordnungsgemäß an die Abwasseranlage anschließt; 
2. § 4 Abs. 2 Abwasser, das der Beseitigungspflicht unterliegt, nicht der Abwasseranlage 

zuführt; 
3. § 4 Abs. 4 den Anschluss eines Grundstücks oder die Zuführung von Abwasser ohne 

Genehmigung vornimmt; 
4. § 5 Abs. 1 Grundstücksentwässerungsanlagen nicht nach den jeweils geltenden bau- 

und wasserrechtlichen Vorschriften sowie den Bestimmungen des Deutschen 
Normenausschusses herstellt, unterhält und betreibt; 

5. § 6 Abs. 1 Grundstückskläreinrichtungen in den dort genannten Fällen nicht anlegt oder 
nicht ordnungsgemäß betreibt; 

6. § 6 Abs. 2 Niederschlagswasser in die Grundstückskläreinrichtung einleitet; 
7. § 6 Abs. 3 Schlamm aus Kleinkläranlagen sowie Abwasser aus Sammelgruben nicht 

der Gemeinde überlässt; 
8. § 6 Abs. 4 Grundstückskläreinrichtungen nicht stilllegt, sobald die Abwasseranlage die 

Behandlung des Abwassers sicherstellt; 
9. § 7 Abs. 1 ohne Genehmigung der Stadt Grundstücksanschlüsse oder 

Grundstücksentwässerungsanlagen herstellt oder ändert 
10. § 7 Absatz 2 Abwasser ohne die erforderliche Genehmigung in die Kanalisation einleitet 
11. § 8 Abs. 1 Abwasser einleitet, das nach dieser Bestimmung nicht eingeleitet werden 

darf; 
12. § 8 Abs. 2 Abfälle und die in dieser Bestimmung weiter genannten Stoffe sowie 

Kondensate ohne Genehmigung in die Abwasseranlage einbringt; 
13. § 8 Abs. 3 die dort genannten Anlagen an die Abwasseranlage anschließt oder 

Kühlwasser einleitet; 
14. § 8 Abs. 4 Anlagen zum Zurückhalten von im Abwasser enthaltenen unzulässigen 

Stoffen nicht einbaut oder nicht ordnungsgemäß betreibt; 
15. § 8 Abs. 6 Grundwasser in die Abwasseranlage einleitet; 
16. § 9 Abs. 4 Abwasser zum Erreichen der Einleitungsgrenzwerte verdünnt; 
17. § 9 Abs. 7 das von der Gemeinde auferlegte Betriebstagebuch nicht ordnungsgemäß 

führt; 
18. § 9 Abs. 8 nicht häusliches Abwasser einleitet, das einen der in §9 Abs. 1 und 3 

festgelegten Einleitungsgrenzwert überschreitet; 
19. § 10 Abs. 1 nicht die erforderlichen Auskünfte erteilt 
20. § 10 Abs. 2 den Beauftragten der Stadt nicht jederzeit ungehindert Zutritt zu allen 

Anlagenteilen zur Überwachung der Entwässerungsanlagen auf dem 
angeschlossenen Grundstück ermöglicht. 

21. § 10 Absatz 2 Reinigungsöffnungen, Schächte, Rückstauverschlüsse, Hebeanlagen, 
Messvorrichtungen, Abscheideanlagen und Abwasserbehandlungsanlagen nicht 
jederzeit zugängig hält. 

22. § 10 Abs. 10 ein von der Gemeinde gefordertes Probenahmegerät oder 
selbstaufzeichnendes Messgerät nicht errichtet, nicht dauerhaft betreibt und in 
betriebsbereitem Zustand hält oder den Bediensteten oder Beauftragten der 
Gemeinde den Zugang zu den technischen Einrichtungen nicht jederzeit ermöglicht; 

23. § 11 genannten Mitteilungspflichten nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. 
24. § 27 Abs. 1 bis 3 verankerten Mitwirkungspflichten nicht oder unzureichend 

nachkommt; 



 
25. § 36 Abs. 1 und 2 genannten Mitteilungspflichten nicht oder nicht rechtzeitig 

nachkommt; 
26. § 36 Abs. 2 die von der Gemeinde geforderten Auskünfte nicht, nicht rechtzeitig, nicht 

vollständig, nicht in der verlangten Form oder wahrheitswidrig erteilt; 
27. § 37 den Bediensteten oder Beauftragten der Gemeinde den Zutritt zu den in dieser 

Bestimmung genannten Anlagen und Einrichtungen verweigert. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von 5 bis 50.000 EUR geahndet 

werden. Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus der 
Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. Reicht das satzungsmäßige 
Höchstmaß hierzu nicht aus, kann es überschritten werden. 

 

(3) Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der jeweils geltenden Fassung findet 
Anwendung; zuständige Verwaltungsbehörde ist der Gemeindevorstand. 

 
 

Artikel II 
 
  Die Bestimmungen des Art. I treten am Tage nach der Veröffentlichung dieser 

Änderungssatzung in Kraft.  
 
 
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt: 
 
Der Magistrat der Stadt Hochheim am Main, den 24.07.2012 
 
 
 
Gezeichnet: 
Angelika Munck  
Bürgermeisterin  
 
 
Veröffentlicht am: 27.07.2012 
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